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81 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 

 
Flächennutzungsplan der Stadt Ratingen 92. Änderung, Teil B 
Gewerbegebiet Tiefenbroich „Westlich Am Roten Kreuz“ Teil B 
– Alter Kirchweg / Am Roten Kreuz / Daniel-Goldbach-Straße / Barbarastraße / Elisabe- 
thstraße / Robert-Zapp-Straße / Christinenstraße – 
- Flächennutzungsplanänderung tritt in Kraft - 

 
Mit Verfügung vom 24.10.2017 (Aktenzeichen 35.02.01.01-21Rat-092B-1469) hat die 
Bezirksregierung Düsseldorf gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) die vom Rat 
der Stadt Ratingen am 11.07.2017 beschlossene 92. Änderung des Flächennutzungs- 
planes Ratingen-Tiefenbroich "Gewerbegebiet westl. Am Roten Kreuz" (Teil B) geneh- 
migt. 
Der Geltungsbereich ist aus den dieser Bekanntmachung beigefügten Plänen ersicht- 
lich. 

 
Die oben genannte Flächennutzungsplanänderung liegt mit ihrer Entscheidungsbegrün- 
dung vom 04.05.2017 ab sofort während der Dienststunden im Amt für Stadtplanung, 
Vermessung und Bauordnung der Stadt Ratingen, Verwaltungsgebäude Stadionring 17, 
40878 Ratingen, 2. Obergeschoss, Raum 2.02, zu jedermanns Einsicht bereit. Über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
Dienststunden: 

 

Montag bis Mittwoch von 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag   von 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag   von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 

 

Die Unterlagen zur 92. Flächennutzungsplanänderung Teil B (Planzeichnung, Begrün- 
dung, Gutachten etc.) können auch im Internet unter 
www.stadt-ratingen.de/bebauungsplaene 
eingesehen werden. 

 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 92. Flächennutzungsplanänderung Teil B, 
Gewerbegebiet Tiefenbroich „Westlich am Roten Kreuz“ gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 
wirksam. 

 
 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 

Der vorstehende Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 24.10.2017 wird 
hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep- 
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) öffentlich bekannt gemacht. 

 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Abs. 7 der Gemeindeord- 
nung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Ratin- 
gen. 

http://www.stadt-ratingen.de/bebauungsplaene
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Hinweise: 

 
I. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 

 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen- 
nutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schrift- 
lich gegenüber der Stadt Ratingen unter Darlegung des die Verletzung begründen- 
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
II. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet- 

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher ge- 

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor- 
den, die den Mangel ergibt. 

 
III. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die in §§ 39 

bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind (§ 44 Abs. 3 Satz 
1 BauGB). Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen bean- 
tragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in o.g. Fällen bezeichneten Vermö- 
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
 
Ratingen, den 07.11.2017 

 
 
 
(Klaus Pesch) 
Bürgermeister 
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82 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 

 
Bebauungsplan T 137, 3. Änderung Teil B „Alter Kirchweg / Am Roten Kreuz / Da- 
niel-Goldbach-Straße / Barbarastraße / Elisabethstraße / Robert-Zapp-Straße / 
Christinenstraße“ 
- Bebauungsplan tritt in Kraft - 

 
Der Bebauungsplan T 137, 3. Änderung Teil B „Alter Kirchweg / Am Roten Kreuz / Da- 
niel-Goldbach-Straße / Barbarastraße / Elisabethstraße / Robert-Zapp-Straße / Christi- 
nenstraße“ ist, zusammen mit der Entscheidungsbegründung vom 08.05.2017, vom Rat 
der Stadt Ratingen gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 23. September 2004 (BGBl. S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193) sowie den §§ 7 und 41 der Gemein- 
deordnung (GO NRW) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) am 11.07.2017 als Satzung 
beschlossen worden. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dieser Bekannt- 
machung beigefügt. 

 
Der oben genannte Bebauungsplan liegt mit seiner Entscheidungsbegründung ab sofort 
während der Dienststunden im Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung der 
Stadt Ratingen, Verwaltungsgebäude Stadionring 17, 40878 Ratingen, 2. Oberge- 
schoss, Raum 2.02, zu jedermanns Einsicht bereit. Über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. 

 
 

Dienststunden: 
 

Montag bis Mittwoch von 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag   von 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag   von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 

 

Die Unterlagen zum Bebauungsplan T 137, 3. Änderung Teil B (Rechtsplan, Begrün- 
dung, Gutachten etc.) können auch im Internet unter 
www.stadt-ratingen.de/bebauungsplaene 
eingesehen werden. 

 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 
BauGB in Kraft. 

 
 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 

Der vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 11.07.2017 be- 
schlossene Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich be- 
kannt gemacht. 

 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Abs. 7 der Gemeindeord- 
nung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Ratin- 
gen. 

http://www.stadt-ratingen.de/bebauungsplaene
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Hinweise: 
 
II. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 

 
4. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
5. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen- 
nutzungsplanes und 

6. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schrift- 
lich gegenüber der Stadt Ratingen unter Darlegung des die Verletzung begründen- 
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
III. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet- 

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
f) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
g) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher ge- 

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor- 
den, die den Mangel ergibt. 

 
IV. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die in §§ 39 

bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind (§ 44 Abs. 3 Satz 
1 BauGB). Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen bean- 
tragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in o.g. Fällen bezeichneten Vermö- 
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
 
Ratingen, den 07.11.2017 

 
 
 
(Klaus Pesch) 
Bürgermeister 
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83 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 

 
Flächennutzungsplan der Stadt Ratingen, 93. Änderung Ratingen-Hösel „Sinkes- 
bruch/ Heiligenhauser Straße / An der Burg“ 
- Flächennutzungsplanänderung tritt in Kraft - 

 
Mit  Verfügung vom  26.10.2017  (Aktenzeichen 35.02.01.01-21Rat-093-1409)  hat  die 
Bezirksregierung Düsseldorf gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) die vom Rat 
der Stadt Ratingen am 11.07.2017 beschlossene 93. Änderung des Flächennutzungs- 
planes Ratingen-Hösel „Sinkesbruch/ Heiligenhauser Straße / An der Burg“ genehmigt. 
Der Geltungsbereich ist aus den dieser Bekanntmachung beigefügten Plänen ersicht- 
lich. 

 
Die oben genannte Flächennutzungsplanänderung liegt mit ihrer Entscheidungsbegrün- 
dung vom 10.08.2016 ab sofort während der Dienststunden im Amt für Stadtplanung, 
Vermessung und Bauordnung der Stadt Ratingen, Verwaltungsgebäude Stadionring 17, 
40878 Ratingen, 2. Obergeschoss, Raum 2.02, zu jedermanns Einsicht bereit. Über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
Dienststunden: 

 

Montag bis Mittwoch von 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag   von 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag   von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 

 

Die Unterlagen zur 93. Flächennutzungsplanänderung (Planzeichnung, Begründung, 
Gutachten etc.) können auch im Internet unter  
www.stadt-ratingen.de/bebauungsplaene 
eingesehen werden. 

 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 93. Flächennutzungsplanänderung, Ratin- 
gen-Hösel „Sinkesbruch/ Heiligenhauser Straße / An der Burg“ gemäß § 6 Abs. 5 
BauGB wirksam. 

 
 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 

Der vorstehende Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 26.10.2017 wird 
hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep- 
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) öffentlich bekannt gemacht. 

 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Abs. 7 der Gemeindeord- 
nung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Ratin- 
gen. 

http://www.stadt-ratingen.de/bebauungsplaene
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Hinweise: 

 
III. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 

 
7. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
8. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen- 
nutzungsplanes und 

9. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schrift- 
lich gegenüber der Stadt Ratingen unter Darlegung des die Verletzung begründen- 
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
IV. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet- 

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
i) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
j) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
k) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
l) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher ge- 

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor- 
den, die den Mangel ergibt. 

 
V. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die in §§ 39 

bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind (§ 44 Abs. 3 Satz 
1 BauGB). Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen bean- 
tragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in o.g. Fällen bezeichneten Vermö- 
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
 
Ratingen, den 07.11.2017 

 
 
 
(Klaus Pesch) 
Bürgermeister 
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84 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan H 376 „Sinkesbruch / Heiligenhauser Straße 
/ An der Burg“ 
- Bebauungsplan tritt in Kraft - 

 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan H 376 „Sinkesbruch / Heiligenhauser Straße / 
An der Burg“ ist, zusammen mit der Entscheidungsbegründung vom 20.04.2017, vom 
Rat der Stadt Ratingen gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be- 
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193) sowie den §§ 7 und 41 der Ge- 
meindeordnung (GO NRW) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be- 
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geän- 
dert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) am 11.07.2017 als Sat- 
zung beschlossen worden. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs- 
planes ist dieser Bekanntmachung beigefügt. 

 
Der oben genannte vorhabenbezogene Bebauungsplan liegt mit seiner Entscheidungs- 
begründung ab sofort während der Dienststunden im Amt für Stadtplanung, Vermes- 
sung und Bauordnung der Stadt Ratingen, Verwaltungsgebäude Stadionring 17, 40878 
Ratingen, 2. Obergeschoss, Raum 2.02, zu jedermanns Einsicht bereit. Über den Inhalt 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 

Dienststunden: 
 

Montag bis Mittwoch von 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag   von 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag   von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 

 

Die Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan H 376 „Sinkesbruch / Heili- 
genhauser Straße / An der Burg“ (Rechtsplan, Begründung, Gutachten etc.) können 
auch im Internet unter 
www.stadt-ratingen.de/bebauungsplaene 
eingesehen werden. 

 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 
BauGB in Kraft. 

 
 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 

Der vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 11.07.2017 be- 
schlossene Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich be- 
kannt gemacht. 

 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Abs. 7 der Gemeindeord- 
nung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Ratin- 
gen. 

http://www.stadt-ratingen.de/bebauungsplaene
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Hinweise: 

 
IV. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 

 
10. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
11. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen- 
nutzungsplanes und 

12. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schrift- 
lich gegenüber der Stadt Ratingen unter Darlegung des die Verletzung begründen- 
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
V. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet- 

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
m) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
n) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
o) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
p) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher ge- 

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor- 
den, die den Mangel ergibt. 

 
VI. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die in §§ 39 

bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind (§ 44 Abs. 3 Satz 
1 BauGB). Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen bean- 
tragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in o.g. Fällen bezeichneten Vermö- 
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
 
Ratingen, den 07.11.2017 

 
 
 
(Klaus Pesch) 
Bürgermeister 
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85 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 

 
Bebauungsplan E 262, 4. Änderung „Am Sandbach/Dechenstraße“ 
- Bebauungsplan tritt in Kraft - 

 
Der Bebauungsplan E 262, 4. Änderung „Am Sandbach/Dechenstraße“ ist, zusammen 
mit der Entscheidungsbegründung vom 05.07.2017, vom Rat der Stadt Ratingen gemäß 
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.Juli 2017 
(BGBl. I S. 2808) sowie den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung (GO NRW) für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 966) am 10.10.2017 als Satzung beschlossen worden. Der Gel- 
tungsbereich des Bebauungsplanes ist dieser Bekanntmachung beigefügt. 

 
Der oben genannte Bebauungsplan liegt mit seiner Entscheidungsbegründung ab sofort 
während der Dienststunden im Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung der 
Stadt Ratingen, Verwaltungsgebäude Stadionring 17, 40878 Ratingen, 2. Oberge- 
schoss, Raum 2.02, zu jedermanns Einsicht bereit. Über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. 

 
Dienststunden: 

 

Montag bis Mittwoch von 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag   von 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag   von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 

 

Die Unterlagen zum Bebauungsplan E 262, 4. Änderung (Rechtsplan, Begründung, 
Gutachten etc.) können auch im Internet unter  
www.stadt-ratingen.de/bebauungsplaene 
eingesehen werden. 

 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 
BauGB in Kraft. 

 
 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 

Der vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 10.10.2017 be- 
schlossene Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich be- 
kannt gemacht. 

 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Abs. 7 der Gemeindeord- 
nung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Ratin- 
gen. 

http://www.stadt-ratingen.de/bebauungsplaene
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Hinweise: 

 
V. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 

 
13. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
14. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen- 
nutzungsplanes und 

15. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schrift- 
lich gegenüber der Stadt Ratingen unter Darlegung des die Verletzung begründen- 
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
VI. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet- 

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
q) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
r) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
s) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
t) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher ge- 

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor- 
den, die den Mangel ergibt. 

 
VII. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die in §§ 39 

bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind (§ 44 Abs. 3 Satz 
1 BauGB). Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen bean- 
tragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in o.g. Fällen bezeichneten Vermö- 
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
 
Ratingen, den 07.11.2017 

 
 
 
 
(Klaus Pesch) 
Bürgermeister 
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86 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 

 
Bebauungsplan M 403 „Gartenstraße / Wallstraße / Beamtengäßchen / Hans-Böckler- 
Straße“ 
- Bebauungsplan wird aufgestellt - 

 
Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 10.10.2017 gemäß § 2 Absatz 1 BauGB in 
Verbindung mit § 13a BauGB die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Der Be- 
bauungsplan erhält die Bezeichnung M 403 „Gartenstraße / Wallstraße / Beamtengäßchen / 
Hans-Böckler-Straße“. 

 
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Ratingen, in den Fluren 41 und 42 und beinhaltet fol- 
gende Flurstücke: 

 
Flur 41: 136 -140, 148 – 151, 225, 227, 255, 258, 348, 569, 571, 333, 334, 265, 267, 414 – 417, 
568, 567, 354, 250, 189, 187, 157, 331 und 332; 
sowie Teilbereiche des Flurstücke 335; 

Flur 42: Flurstück 85; 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der beiliegenden Übersichtskarte mit einer 
schwarzen, unterbrochenen Balkenlinie gekennzeichnet und grau hinterlegt. 

 
Hinweis Umweltprüfung 
Da das Planverfahren gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB – beschleunigtes Verfahren – erfolgt und es 
sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß §13a Abs. 1 Nummer 1 BauGB 
handelt, wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zu- 
sammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB und § 10 Abs. 4 BauGB abgese- 
hen. Der § 4 c BauGB – Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen – Monitoring – ist nicht 
anzuwenden. 

 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 

Die vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 10.10.2017 beschlossene 
Aufstellung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 BauGB öffentlich bekannt 
gemacht. 

 
 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Absatz 7 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Ratingen. 

 
 
Ratingen, den 07.11.2017 

 
 
 
(Pesch) 
Bürgermeister 
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87 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 

 
Bebauungsplan W 406 „Kindertagesstätte Liebigstraße“ 
- Bebauungsplan wird aufgestellt - 

 
Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 10.10.2017 gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB in Verbindung mit § 13 a BauGB die Aufstellung eines Bebauungsplanes be- 
schlossen. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung W 406 „Kindertagesstätte Lie- 
bigstraße“. 

 
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Ratingen, in den Fluren 14 und 15 und beinhal- 
tet folgende Flurstücke: 

 
Flur 14: Flurstück 409 (teilw.); 
Flur 15: Flurstücke 100 (teilw.) und 307 (teilw.) 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der beiliegenden Übersichtskarte mit 
einer schwarzen, unterbrochenen Balkenlinie gekennzeichnet und grau hinterlegt. 

 
Hinweis Umweltprüfung 
Da das Planverfahren gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB – beschleunigtes Verfahren – er- 
folgt und es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß §13 a Abs. 1 
Nummer 1 BauGB handelt, wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor- 
mationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 
4 BauGB abgesehen. Der § 4 c BauGB – Überwachung erheblicher Umweltauswirkun- 
gen – Monitoring – ist nicht anzuwenden. 

 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 

Die vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 10.10.2017 be- 
schlossene Aufstellung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht. 

 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Abs. 7 der Gemeindeord- 
nung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Ratin- 
gen. 

 
 
Ratingen, den 07.11.2017 

 
 
 
(Klaus Pesch) 
Bürgermeister 
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88 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
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